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Unterrichtung  
durch die Bundesregierung  

 
 
 
 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes 

‒ Drucksache 18/12202 ‒ 

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung  

 

Stellungahme des Bundesrates  

 

Der Bundesrat hat in seiner 957. Sitzung am 12. Mai 2017 beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu 
nehmen: 

1. a) Zum Gesetzentwurf allgemein 

aa) Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich das Ziel des Regierungsentwurfs, 
angesichts des Urteils des EuGH (vom 15. September 2016 - Mc 
Fadden) die Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber zu verbessern, damit 
mehr offene WLAN-Zugänge in Deutschland eingerichtet werden 
können.  

bb) Der Bundesrat begrüßt insbesondere, dass der Gesetzestext die Aufer-
legung vor- und außergerichtlicher Kosten auf Diensteanbieter grund-
sätzlich ausschließt. Das Kostenrisiko für Diensteanbieter zu beseitigen, 
ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Rechtssicherheit für 
Anbieter offener WLAN-Netze. 

cc) Der Bundesrat begrüßt, dass der Gesetzesentwurf keine vollständige 
Sperrung oder Verschlüsselung von WLAN-Netzen vorsieht. 

 

 b) Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 7 TMG) 

aa) Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich die in § 7 Absatz 4 Satz 1 vorge-
sehene nachrangige Inanspruchnahme von Diensteanbietern im Sinne 
des § 8 Absatz 3 TMG. Aus Sicht des Bundesrates sollte dabei auch 
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von teilweisen Sperrungen nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht 
werden. 

bb) Der Bundesrat begrüßt weiter das Ziel, eine Sperrung des Zugangs zum 
gesamten WLAN-Netz, z. B. durch ein Passwort, zu verhindern. 

cc) Der Bundesrat begrüßt insbesondere, dass ein Anspruch gegen den 
Diensteanbieter auf Erstattung der vor- und außergerichtlichen Kosten 
für die Geltendmachung und Durchsetzung des Anspruchs nach § 8 
Absatz 4 Satz 1 n. F. außerhalb der Fälle des § 8 Absatz 1 Satz 3 nicht 
besteht. Hierdurch dürfte das Abmahn- und damit das Kostenrisiko für 
Anbieter öffentlicher WLANs gesenkt werden. 

Der Bundesrat begrüßt insoweit ausdrücklich die beschriebene Ziel-
setzung des § 7, das Kostenrisiko für die Anbieter offener WLAN-
Zugänge so gering wie möglich zu halten. So könnten mehr offene 
WLAN-Zugänge in Deutschland entstehen. 

dd) Der Bundesrat regt an, auch mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit der 
Regelung, die vorgeschlagenen technischen Maßnahmen zur Sperrung 
von Informationen zu prüfen. Eine Sperrung von Router-Ports oder 
Internetseiten dürfte für die vielfach betroffenen Laien in der Mehrzahl 
der Fälle technisch kaum realisierbar sein. Überdies erscheint fraglich, 
ob diese Maßnahmen ein zielführendes Mittel sind, um weitere 
Rechtsverletzungen zu unterbinden, oder ob sie nicht von Anbietern 
bspw. illegaler Tauschbörsen umgangen werden können. Es ist dabei zu 
vermeiden, dass Diensteanbieter den Datenverkehr in ihren Netzen 
kontinuierlich beobachten und Router bzw. Software zum Blockieren 
von Webseiten entsprechend kontinuierlich anpassen müssen, da der 
damit verbundene Aufwand abschreckend wirken und sich damit 
negativ auf das Angebot öffentlicher WLANs auswirken könnte. 
Zudem sollte Overblocking in jedem Fall vermieden werden. 

ee) Der Bundesrat regt an, im weiteren Gesetzgebungsverfahren klarzu-
stellen, auf welche Form der Sperrung der Nutzung von Informationen 
ein Anspruch besteht und wie dieser Anspruch technisch so zu 
realisieren ist, dass er rechtlich als erfüllt gilt.  

ff) Der Bundesrat regt an, darüber hinaus zu prüfen, ob eine Deckelung des 
Streitwertes in Betracht kommt, um das Kostenrisiko für Dienste-
anbieter in einem gerichtlichen Verfahren noch weiter zu reduzieren. 
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gg) Der Bundesrat regt an, die "rechtzeitige Erfüllung" eines Anspruchs zu 
präzisieren. Das Kriterium erscheint zu unbestimmt, um - insbesondere 
außergerichtlich - Rechtssicherheit zu schaffen. 

 

 c) Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 8 TMG) 

aa) Der Bundesrat begrüßt die ausdrückliche Klarstellung, dass Dienste-
anbieter nicht für rechtswidrige Handlungen von Dritten auf 
Schadensersatz, Beseitigung oder Unterlassung in Anspruch genommen 
werden sollen und insbesondere nicht die Kosten für die 
Geltendmachung und Durchsetzung dieser Ansprüche tragen müssen. 
Diese klare Einschränkung ist zu begrüßen, da sie zu mehr 
Rechtssicherheit für die Diensteanbieter führt. 

bb) Der Bundesrat regt eine Prüfung an, ob in § 8 Absatz 4 n.F. das 
Merkmal "von einer Behörde" gestrichen werden kann, so dass die 
genannten Maßnahmen letztlich auch nicht durch ein Gericht 
angeordnet werden können. Die Regelung würde damit jegliche - 
behördliche wie gerichtliche - Verpflichtung zu den genannten 
Maßnahmen untersagen. Dies wäre zu begrüßen. Die Regelung führte 
somit zu mehr Rechtssicherheit für WLAN-Anbieter. 

 

d) Zu Artikel 2 (Evaluierung) 

Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich, dass im Gesetzentwurf selbst bereits 
eine Evaluation der Regelungen des § 7 Absatz 4 TMG zur Sperrung der 
Nutzung von Informationen vorgesehen ist. Aus Sicht des Bundesrates ist 
angesichts der hohen Dynamik im Bereich WLAN-Nutzung eine 
kontinuierliche Beobachtung weiterhin geboten, um sowohl die 
flächendeckende Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze zu gewährleisten, 
aber auch einen wirkungsvollen Schutz geistiger Eigentumsrechte zu 
wahren. 
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2. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b (§ 7 Absatz 4 Satz 1 TMG) 

In Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b sind in § 7 Absatz 4 Satz 1 nach der An-
gabe "§ 8 Abs. 3" das Komma und die Wörter "der Nutzern einen Internet-
zugang über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung stellt," zu  
streichen. 

 

Begründung: 

Der eingeschobene Relativsatz ist überflüssig. Über den vorangehenden 
Verweis auf § 8 Absatz 3 TMG wird dessen gesamter Wortlaut einschließlich 
der - im Plural gefassten - Formulierung ", die Nutzern einen Internetzugang 
über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung stellen", in Bezug 
genommen. Dies genügt. 

 

3. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (§ 8 Absatz 1 Satz 2  
        TMG) 

In Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa sind in § 8 Absatz 1 
Satz 2 die Wörter "dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten für die Geltend-
machung und Durchsetzung dieser Ansprüche" durch die Wörter "zur 
Erstattung von Kosten sind sie nicht verpflichtet" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Die Formulierung "dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten für die Geltend-
machung und Durchsetzung dieser Ansprüche" läuft leer. Sie nimmt auf 
Ansprüche (auf Schadensersatz, Beseitigung oder Unterlassung) Bezug, die im 
vorstehenden Halbsatz ausgeschlossen wurden und deren - aus diesem Grund 
von vornherein keinen Erfolg versprechende - Geltendmachung gegenüber dem 
Diensteanbieter weder materielle noch prozessuale Kostenerstattungsansprüche 
erwachsen lassen kann.  

Der Begriff "Kosten" weicht von der in § 7 Absatz 4 Satz 3 TMG-E verwen-
deten Formulierung "vor- und außergerichtliche Kosten" ab und bringt auf  
diese Weise hinreichend klar zum Ausdruck, dass "alle" Kosten, d. h. neben 
den vor- und außergerichtlichen auch die gerichtlichen Kosten gemeint sind.  
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4. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b (§ 8 Absatz 4 Satz 2 TMG) 

In Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b § 8 Absatz 4 Satz 2 ist das Wort "Basis" 
durch die Wörter "Grundlage oder aufgrund von Regelungen, die die Länder für 
den Zugang zum Internet über ein drahtloses lokales Netzwerk an einer 
öffentlichen Schule treffen" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

§ 8 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 TMG-E würde die Länder daran hindern, den 
Schulträgern vorzuschreiben, dass beim Zugang zum Internet über schulische 
Netzwerke per WLAN eine Registrierung erfolgen oder ein Passwort 
eingegeben werden muss. Sie wären für die Sicherung der schulischen 
Netzwerke darauf verwiesen, Vereinbarungen auf freiwilliger Grundlage mit 
den Schulträgern zu treffen. Daher ist eine Ausnahmeregelung nötig, die die 
einseitige Verpflichtung derjenigen Diensteanbieter erlaubt, die den Zugang 
zum Internet über schulische Netzwerke per WLAN eröffnen. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung 

zur Stellungnahme des Bundesrates  

 

 

Zu Nummer 1 

 

Zu Buchstabe a) (Zum Gesetzentwurf allgemein) 

Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrates zur 

Kenntnis. 

 

Zu Buchstabe  b) [Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 7 TMG)] 

Zu Doppelbuchstabe aa) bis cc)  

Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrates zur 

Kenntnis. 

 

Zu Doppelbuchstabe dd) 

Die Förderung von freiem WLAN ist für die Bundesregierung ein wichtiges 

Anliegen. § 7 Abs. 4 TMG sieht vor, dass Nutzungssperren grundsätzlich 

nach einer Einzelfallprüfung erfolgen sollen, zum Beispiel durch eine 

gerichtliche Anordnung und unter ganz bestimmten, im Gesetz festgelegten 

Voraussetzungen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass eine 

Sperrmaßnahme verhältnismäßig ist und nicht zu „Overblocking“ führt und 

damit nicht über ihr Ziel hinausschießt. Der Anspruch auf Nutzungssperren 

in § 7 Abs. 4 TMG ist das Ergebnis einer umfassenden Interessenabwägung 

– unter anderem zwischen den Interessen der möglichen Hotspot-Anbieter 
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und der Nutzer einerseits und dem Interesse der Inhaber eines Rechts am 

Geistigen Eigentum andererseits. Die in der Gesetzesbegründung 

vorgeschlagenen Maßnahmen sind dabei nur als Beispiele zu verstehen 

und keinesfalls zwingend. Welche Maßnahme im konkreten Fall eine 

interessengerechte Lösung bietet, kann nicht pauschal vorweggenommen 

werden, sondern bedarf einer Einzelfallabwägung. Vor diesem Hintergrund 

lehnt die  Bundesregierung eine Prüfung der vorgeschlagenen technischen 

Maßnahmen als nicht zielführend ab. 

 

Zu Doppelbuchstabe ee) 

Nutzungssperren sollen grundsätzlich nach einer Einzelfallprüfung erfolgen. 

Die hierfür erforderliche Flexibilität ginge durch eine gesetzliche 

Konkretisierung der Nutzungssperren verloren. Die Bundesregierung stimmt 

dem Vorschlag des Bundesrates daher nicht zu.  

Beispiele, welche Formen der Nutzungssperren in Betracht kommen, finden 

sich in der Gesetzesbegründung.  

 

Zu Doppelbuchstabe ff) 

Die Bundesregierung wird das Anliegen des Bundesrates eingehend prüfen. 

Sie weist darauf hin, dass verminderte Gerichtskosten geringere Einnahmen 

der Länder bedeuten und die Auferlegung vor- und außergerichtlicher 

Kosten bereits ausgeschlossen sind. Soweit erforderlich, könnte eine 

entsprechende Nachbesserung bei Bedarf auch im Rahmen der 

Evaluierung in zwei Jahren erfolgen. 

 

Zu Doppelbuchstabe gg) 

Die Bundesregierung strebt an, für WLAN-Betreiber außergerichtliche 

V
orabfassung - w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt. 



Drucksache 18/12496  - 8 - 
 

 

Rechtssicherheit zu schaffen. Dementsprechend sieht der Gesetzentwurf in 

§ 7 Abs. 4 S. 3 vor, Diensteanbieter von vor- und außergerichtlichen Kosten 

zu befreien. Ein Kostenrisiko besteht danach allein für die Gerichtskosten. 

Dieses realisiert sich nur dann, wenn der Rechtsinhaber als Kläger den 

Zivilprozess gewinnt. Die Kostenverteilung folgt den zivilprozessualen 

Grundsätzen. Die Bundesregierung sieht insoweit keinen Bedarf, die 

„rechtzeitige Erfüllung“ eines Anspruchs zu präzisieren. Wann ein Anspruch 

„rechtzeitig erfüllt“ ist bzw. ab wann ein Zugangsanbieter im Sinne der §§ 91 

ff. ZPO Anlass zu Klage gibt, richtet sich ferner nach dem konkreten 

Einzelfall. 

 

Zu Buchstabe c) [Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 8 TMG)] 

Zu Doppelbuchstabe aa)  

Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrates zur 

Kenntnis. 

 

Zu Doppelbuchstabe bb) 

Der Ausschluss behördlicher Anordnungen unter Zulassung gerichtlicher 

Vorgaben ist das Ergebnis der Ressortabstimmung. Auch eine erneute 

Ressortabstimmung hat zu keinem anderen Ergebnis geführt. Die 

Bundesregierung lehnt das Anliegen des Bundesrates daher ab. 

 

Zu Buchstabe d) [Zu Artikel 2 (Evaluierung)] 

Die Bundesregierung nimmt die Ausführungen des Bundesrates zur 

Kenntnis. 

 

Zu Nummer 2 [Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b (§ 7 Absatz 4 Satz 1 
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TMG)] 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates zu. 

 

Zu Nummer 3 [Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (§ 

8 Absatz 1 Satz 2 TMG)]  

Die Bundesregierung wird das Anliegen des Bundesrates eingehend prüfen. 

 

Zu Nummer 4 [Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b (§ 8 Absatz 4 Satz 2 

TMG)] 

In Nummer 1 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb) regt der Bundesrat an, 

den Anwendungsbereich des Verbots in § 8 Absatz 4 S. 1 TMG 

auszudehnen. Nicht nur Behörden, sondern auch Gerichte sollten WLAN-

Betreiber nicht verpflichten dürfen, Nutzer zu registrieren, ihr WLAN zu 

verschlüsseln oder dauerhaft zu schließen. 

Der Antrag des Bundesrates in Nummer 5 scheint eine andere Zielrichtung 

zu haben. Danach soll der Anwendungsbereich des Verbots eingeschränkt 

werden, damit Landesbehörden ihre Schulen direkt anweisen können, 

Nutzer zu registrieren, WLAN zu verschlüsseln oder zu schließen. Aus Sicht 

der Bundesregierung sind innerbehördliche Anweisungen von der Regelung 

nicht erfasst. Das Gesetz lässt die Organisationsstrukturen der Länder 

unberührt. Schulen steht es grundsätzlich frei, ihr WLAN zu verschlüsseln. 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates daher nicht 

zu. 
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